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Gesetzentwurf
des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung
der Jugenddelinquenz

A. Problem und Ziel

Seit Beginn der neunziger Jahre ist ein stetiger Anstieg der Jugendkriminalität
– insbesondere der Gewaltkriminalität – in der Bundesrepublik Deutschland zu
verzeichnen. Um hier eine Trendwende zu erreichen, sind die vielfältigen prä-
ventiven Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugenddelinquenz zu intensi-
vieren und nachhaltig auszubauen. Darüber hinaus ist das jugendstrafrechtliche
Handlungsinstrumentarium zu erweitern, um dem Gericht sachgerechte und auf
den Einzelfall zugeschnittene Reaktionen zu ermöglichen. Daneben scheint es
geboten, Fehlentwicklungen entgegenzutreten.

B. Lösung

Der Entwurf will das angestrebte Ziel durch Änderungen im Sanktionensystem
des Jugendgerichtsgesetzes erreichen.

Der Entwurf sieht den Ausbau des Fahrverbots zu einer vollwertigen Haupt-
strafe des Jugendstrafrechts vor. Der Anwendungsbereich dieser sowohl in spe-
zial- als auch in generalpräventiver Hinsicht anerkannt wirksamen Sanktion
soll dabei für alle Arten von Straftaten eröffnet werden.

Im Bereich des Jugendarrestes wird die Einführung eines so genannten Warn-
schussarrestes vorgeschlagen. Dieser eröffnet dem Richter die Möglichkeit, ne-
ben einer zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe oder einer Aussetzung der
Verhängung einer Jugendstrafe Jugendarrest anzuordnen. Damit sollen dem
Jugendlichen nachdrücklich der Ernst seiner Situation und die Notwendigkeit
einer Verhaltensänderung vor Augen geführt werden.

Darüber hinaus will der Entwurf erreichen, dass Straftaten Heranwachsender
entsprechend dem Willen des Gesetzgebers in der Regel nach allgemeinem
Strafrecht geahndet werden.

Zugleich soll den Gerichten die Möglichkeit eröffnet werden, bei schwersten
Verbrechen Heranwachsender, auf die ausnahmsweise noch das Jugendstraf-
recht zur Anwendung kommt, Jugendstrafe von bis zu fünfzehn statt – wie
bisher – bis zu zehn Jahren zu verhängen.

Im Bereich des vereinfachten Jugendverfahrens wird den Gerichten schließlich
die Möglichkeit gegeben, gegen der Verhandlung ferngebliebene Angeklagte
einen Vorführungs- oder Haftbefehl (§ 230 StPO) zu erlassen. Dies dient der
Stärkung des schnellen und flexiblen vereinfachten Jugendverfahrens (§§ 76 ff.



Drucksache 15/1472 – 2 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

JGG). Dem gerade im Jugendstrafverfahren zentralen Beschleunigungsgebot
wird so Rechnung getragen.

C. Alternativen

Beibehaltung der gegenwärtigen, nicht befriedigenden Rechtslage.

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Ob und in welchem Umfang durch die Einführung des Warnschussarrestes ein
Ausbau der Kapazitäten der Jugendarrestanstalten nötig sein wird, lässt sich
derzeit nicht absehen.

2. Vollzugsaufwand

Ob durch die vermehrte Anwendung des allgemeinen Strafrechts auf Heran-
wachsende und die Einführung des Warnschussarrestes Mehrkosten durch
eventuell höhere Belegungszahlen im Strafvollzug und in den Jugendarrest-
anstalten entstehen, ist nicht absehbar. Tendenziell ist aber von einer spürbaren
Mehrbelastung des Straf- und Jugendarrestvollzugs auszugehen. Diese wird
jedoch durch die bessere spezial- und generalpräventive Wirksamkeit der Sank-
tionen zumindest teilweise aufgefangen werden.

Schließlich lässt sich auch nicht abschätzen, welchen Umfang die Vorführun-
gen und die Haftbefehle gemäß § 230 Abs. 2 StPO im vereinfachten Jugendver-
fahren annehmen werden und welche Mehrbelastungen damit für Polizei und
Justiz verbunden sind.

Die Strafrahmenerhöhung der Jugendstrafe wird sich kaum messbar auswirken,
da es lediglich um ganz wenige Einzelfälle geht.

E. Sonstige Kosten

Keine
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung der Jugenddelinquenz

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderungen des Jugendgerichtsgesetzes

Das Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427),
zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „und die Erzie-
hungsbeistandschaft“ durch die Wörter „sowie
die Erziehungsbeistandschaft und ein Fahrverbot
(§ 15a)“ ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Setzt er die Verhängung oder die Vollstreckung
der Jugendstrafe zur Bewährung aus, so kann er
daneben auch Jugendarrest verhängen.“

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Fahrverbot darf nicht nach § 44 des Strafgesetz-
buches verhängt werden.“

2. In § 10 Abs. 1 wird Satz 3 wie folgt geändert:

a) In Nummer 8 wird das Wort „oder“ am Ende durch
ein Komma ersetzt.

b) In Nummer 9 wird der abschließende Punkt durch
das Wort „oder“ ersetzt.

c) Folgende Nummer 10 wird angefügt:

„10. sich zu bestimmten Zeiten bei Gericht oder
einer anderen Stelle zu melden.“

3. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt:

„§ 15a
Fahrverbot

Der Richter kann dem Jugendlichen verbieten, für die
Dauer von einem Monat bis zu drei Monaten im Stra-
ßenverkehr Kraftfahrzeuge jeder oder einer bestimmten
Art zu führen. § 44 Abs. 2 und 3 des Strafgesetzbuches
findet Anwendung.“

4. In § 26 wird Absatz 3 folgender Satz angefügt:

„Jugendarrest, der nach § 8 Abs. 2 Satz 1a verhängt
wurde, wird in dem Umfang, in dem er verbüßt wurde,
auf die Jugendstrafe angerechnet.“

5. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„§ 26 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend.“

b) In Absatz 2 wird nach der Angabe „Absatzes 1“ die
Angabe „Satz 1“ eingefügt.

6. In § 31 wird Absatz 2 folgender Satz angefügt:

„§ 26 Abs. 3 Satz 3 und § 30 Abs. 1 Satz 2 bleiben
unberührt.“

7. In § 57 wird Absatz 1 folgender Satz angefügt:

„Wird die Aussetzung der Jugendstrafe nachträglich
durch Beschluss angeordnet, so gilt § 8 Abs. 2 Satz 1a
entsprechend.“

8. In § 59 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „allein“
die Wörter „oder gemeinsam mit der Entscheidung
über die Anordnung eines Jugendarrestes nach § 8
Abs. 2 Satz 1a“ eingefügt.

9. In § 76 Satz 1 werden die Wörter „auf ein Fahrverbot
erkennen,“ gestrichen.

10. In § 78 wird Absatz 3 folgender Satz angefügt:

„§ 230 der Strafprozessordnung ist entsprechend anzu-
wenden.“

11. In § 87 wird Absatz 4 folgender Satz angefügt:

„Jugendarrest, der nach § 8 Abs. 2 Satz 1a verhängt
wurde und noch nicht verbüßt ist, wird nicht mehr voll-
streckt, wenn der Richter die Aussetzung der Jugend-
strafe widerruft (§ 26 Abs. 1) oder Jugendstrafe ver-
hängt (§ 30 Abs. 1 Satz 1).“

12. § 105 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Auf die Straftat eines Heranwachsenden ist
das allgemeine Strafrecht anzuwenden.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Bestand zum Zeitpunkt der Tat bei dem
Heranwachsenden eine erhebliche Verzögerung in
der sittlichen oder geistigen Entwicklung und ist
deshalb eine erzieherische Einwirkung geboten, so
wendet der Richter die für einen Jugendlichen gel-
tenden Vorschriften der §§ 4 bis 8, 9 Nr. 1, §§ 10,
11 und 13 bis 32 entsprechend an.“

c) In Absatz 3 wird die Angabe „zehn“ durch die An-
gabe „fünfzehn“ ersetzt.

13. § 124 wird wie folgt gefasst:

„§ 124
Maßgaben des Einigungsvertrages

Die in Anlage I Kapitel III Sachgebiet C Abschnitt
III Nr. 3 Buchstabe c und d des Einigungsvertrages
vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889, 957) aufge-
führten Maßgaben sind nicht mehr anzuwenden.“
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Artikel 2

Änderung des Bundeszentralregistergesetzes

Das Bundeszentralregistergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229,
ber. 1985 I S. 195), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt
geändert:

1. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 wird das abschließende
Semikolon gestrichen und werden die Wörter „ein-
schließlich eines daneben angeordneten Jugendarres-
tes;“ angefügt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach den Wörtern „über
einen Schuldspruch“ die Wörter „sowie einen dane-
ben angeordneten Jugendarrest“ eingefügt.

2. In § 60 Abs. 1 Nr. 3 werden nach dem Wort „Schuld-
spruch“ die Wörter „sowie ein daneben angeordneter
Jugendarrest“ eingefügt.

Artikel 3

Änderung des Straßenverkehrsgesetzes

In § 21 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie Absatz 3 Nr. 1 und 2 des
Straßenverkehrsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt III,
Gliederungsnummer 9231-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, das zuletzt durch … geändert worden ist, werden
jeweils nach den Wörtern „§ 44 des Strafgesetzbuches“ die
Wörter „, nach § 15a des Jugendgerichtsgesetzes“ einge-
fügt.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines

Die in den letzten Jahren stetig angestiegene Jugendkrimi-
nalität stellt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung
dar, der durch verstärkte Anstrengungen aller staatlichen In-
stitutionen und gesellschaftlichen Kräfte wirksam zu begeg-
nen ist. Dabei steht der Ausbau der vielfältigen präventiven
Maßnahmen zur vorbeugenden Bekämpfung der Jugendkri-
minalität im Vordergrund. Aber auch das repressive Instru-
mentarium des Jugendstrafrechts bedarf angesichts der Be-
sorgnis erregenden Entwicklung im Bereich der Jugendkri-
minalität einer weiteren Ausdifferenzierung.

Letzteres Anliegen greift der vorliegende Gesetzentwurf
auf. Mit ihm sollen die rechtlichen Voraussetzungen für eine
verbesserte Bekämpfung der Jugendkriminalität ausgebaut
und das Jugendstrafrecht insgesamt noch flexibler gestaltet
werden.

Der Entwurf schlägt daher den so genannten Warnschuss-
arrest vor. Dafür sprechen gewichtige erzieherische Gründe.
Nach den Erfahrungen der Praxis wird namentlich die zur
Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe durch viele Jugendli-
che als Sanktion kaum wahrgenommen. Die gleichzeitige
Anordnung des Jugendarrestes führt dem Jugendlichen hin-
gegen den Ernst der Lage nachdrücklich vor Augen. Sie
macht ihm unmissverständlich deutlich, dass von ihm eine
Verhaltensänderung erwartet wird, wenn er den Vollzug der
Jugendstrafe vermeiden will.

Der Entwurf ergänzt ferner den Katalog der Weisungen in
§ 10 Abs. 1 Satz 3 JGG um die Meldepflicht. Durch eine
solche Weisung kann dem Jugendlichen oder Heranwach-
senden beispielsweise unmöglich gemacht werden, be-
stimmte Veranstaltungen zu besuchen. Dadurch lässt sich
z. B. verhindern, dass er als „Hooligan“ zu Fußballspielen
anreist.

Weiterhin soll das Fahrverbot im Jugendstrafrecht zu einer
eigenständigen, nicht auf Taten im Zusammenhang mit dem
Straßenverkehr beschränkten Sanktion ausgebaut werden.
Im Hinblick darauf, dass das Führen von Kraftfahrzeugen
gerade bei Jugendlichen und Heranwachsenden einen hohen
Prestigewert hat, kann es nachhaltige Wirkung erzielen. Der
Entwurf schlägt vor, das Fahrverbot als Zuchtmittel im
Jugendgerichtsgesetz zu verankern. Hierdurch wird erreicht,
dass die Maßnahme auch dann eingesetzt werden kann,
wenn dem Jugendlichen oder Heranwachsenden das von
ihm begangene Unrecht der Tat eindringlich ins Bewusst-
sein gebracht werden soll und somit die Denkzettelwirkung
im Vordergrund steht. Die Höchstdauer des Fahrverbots soll
drei Monate betragen. Dies erscheint unter erzieherischen
Aspekten ausreichend.

Nach Straftaten von Jugendlichen erlaubt das so genannte
vereinfachte Jugendverfahren (§§ 76 ff. JGG) eine rasche
gerichtliche Reaktion. Allerdings sind die Gerichte hier bis-
lang auf das freiwillige Erscheinen des Täters angewiesen.
Durch die Änderung des § 78 Abs. 3 JGG soll den Gerich-
ten die Möglichkeit gegeben werden, gegen den der Haupt-
verhandlung ferngebliebenen Angeklagten Vorführungs-

oder Haftbefehl gemäß § 230 StPO zu erlassen. Dies dient
der Verfahrensbeschleunigung.

Durch die Änderungen in § 105 JGG-E soll klargestellt wer-
den, dass die Anwendung von Jugendstrafrecht auf Heran-
wachsende lediglich im Ausnahmefall in Betracht kommt.
Dem Willen des Gesetzgebers wird hierdurch Nachdruck
verliehen. Die gerichtliche Praxis hat sich vom gesetzgebe-
rischen Leitbild zunehmend entfernt. Vor allem bei schwe-
reren Delikten kommt nahezu ausschließlich Jugendstraf-
recht zur Anwendung.

Diese Entwicklung erscheint unbefriedigend. Der Heran-
wachsende übernimmt mit Eintritt der Volljährigkeit alle
Rechte und Pflichten eines mündigen Staatsbürgers. Dem
muss das Strafrecht dadurch Rechnung tragen, dass grund-
sätzlich das allgemeine Strafrecht Anwendung findet. Hinzu
kommt, dass die Sanktionspraxis der Jugendgerichte im
Ländervergleich sowie zwischen städtischen und ländlichen
Regionen auseinanderläuft. Dies ist den Bürgerinnen und
Bürgern, aber auch dem Betroffenen, kaum vermittelbar.

Wird bei Straftaten Heranwachsender Jugendstrafrecht an-
gewandt, so beträgt das Höchstmaß der Jugendstrafe ge-
genwärtig zehn Jahre. Mehrere brutale Mordfälle in der
jüngsten Vergangenheit haben gezeigt, dass dieses Strafmaß
bei schwerster Kriminalität nicht ausreicht. Den Gerichten
muss in diesen Fällen die Möglichkeit eingeräumt werden,
Jugendstrafe von bis zu fünfzehn Jahren zu verhängen.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderungen des Jugendgerichts-
gesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 8 Abs. 2 Satz 1, 1a – neu –,
Abs. 3 Satz 2 – neu – JGG)

Aus erzieherischen Gründen erscheint die Einführung eines
so genannten Warnschussarrestes zwingend geboten, denn
viele Jugendliche empfinden die Verhängung einer Jugend-
strafe, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt
wurde, nicht als spürbare Sanktion, sondern als „Freispruch
2. Klasse“. Da somit das Gefühl vorherrscht, „noch einmal
davongekommen zu sein“, werden sie sich des Ernstes ihrer
Lage nicht bewusst und nehmen daher nicht wahr, dass von
ihnen eine Verhaltensänderung erwartet wird. Der Vollzug
des Warnschussarrestes zu Beginn der Bewährungszeit führt
dem Jugendlichen dagegen deutlich vor Augen, was auf ihn
zukommt, wenn er zu einer Verhaltensänderung nicht bereit
ist. Der Warnschussarrest ermöglicht darüber hinaus, eine
Ungereimtheit zu beseitigen, die gerade in Komplizensa-
chen den Jugendlichen kaum zu vermitteln ist: derjenige,
bei dem „schädliche Neigungen“ nicht festgestellt werden
können, muss Jugendarrest verbüßen, während derjenige,
bei dem „schädliche Neigungen“ festgestellt werden und bei
dem deshalb eine Jugendstrafe auf Bewährung verhängt
wird, von einem derart intensiven Eingriff (zunächst) ver-
schont bleibt. Schließlich spricht für den Warnschussarrest,
dass man den Jugendlichen auf diese Art rasch aus einer un-
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guten Umgebung nehmen, ihm Zeit zum Nachdenken ge-
ben, dem Bewährungshelfer den ersten Kontakt sichern und
die Bewährungszeit gezielt einleiten kann.

Um das als weiteres Zuchtmittel vorgesehene Fahrverbot
auch neben einer Jugendstrafe anordnen zu können, ist eine
entsprechende Ergänzung des § 8 Abs. 2 Satz 1 erforder-
lich. Dabei wird durch den Klammerhinweis „(§ 15a)“ deut-
lich gemacht, dass es um das Fahrverbot nach dieser Vor-
schrift geht. Demgegenüber soll das Fahrverbot nach § 44
StGB im Jugendstrafrecht keine Anwendung finden. Dies
wird im neuen § 8 Abs. 3 Satz 2 ausdrücklich klargestellt.

Zu Nummer 2 (§ 10 Abs. 1 Satz 3 JGG)

Durch die Aufnahme der Meldepflicht in den Katalog des
§ 10 Abs. 1 Satz 3 soll die Zulässigkeit einer solchen
Weisung klargestellt werden. Nach geltendem Recht wird
die Meldeweisung von Teilen des juristischen Schrifttums
als unzulässig erachtet (vgl. z. B. Eisenberg, JGG, § 10
Rn. 8).

Dem Jugendlichen oder Heranwachsenden aufzuerlegen,
sich zu bestimmten Zeiten bei Gericht oder einer anderen
Stelle zu melden, kann als spürbare Einflussnahme auf sein
Freizeitverhalten hohe erzieherische Wirkung haben. Die
Einengung seines Freiheitsraums kann zudem eine effektive
Präventionsmaßnahme darstellen. So kann mit der Melde-
pflicht z. B. gezielt der Besuch bestimmter Veranstaltungen
wie rechtsextremistischer Konzerte oder der Stadionbesuch
als „Hooligan“ unmöglich gemacht werden.

Zu Nummer 3 (§ 15a – neu – JGG)

Die Vorschrift sieht vor, dass ein Fahrverbot auch dann ver-
hängt werden kann, wenn die Straftat nicht bei oder im Zu-
sammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges oder
unter Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers
begangen wurde. Diese Sanktion kommt insbesondere in
Betracht, wenn dem Jugendlichen dadurch, dass ihm die Be-
nutzung des Kraftfahrzeugs untersagt wird, in ausreichender
Weise das Unrecht seiner Tat zu Bewusstsein gebracht wer-
den kann.

Das Fahrverbot wird in gleicher Weise wie ein nach § 44
StGB angeordnetes Fahrverbot vollstreckt. § 44 Abs. 3 und
4 StGB wird daher auch auf das Fahrverbot nach § 15a für
anwendbar erklärt.

Zu Nummer 4 (§ 26 Abs. 3 Satz 3 – neu – JGG)

Diese Vorschrift sieht eine obligatorische Anrechnung des
verbüßten Warnschussarrestes vor, wenn auf Grund des
Widerrufs der Strafaussetzung zur Bewährung die Jugend-
strafe zu vollstrecken ist.

Zu Nummer 5 (§ 30 Abs. 1 Satz 2 – neu –, Abs. 2 JGG)

Mit dem Verweis auf § 26 Abs. 3 Satz 3 JGG-E wird die ob-
ligatorische Anrechnung des verbüßten Jugendarrestes auch
für den Fall vorgesehen, dass im Nachverfahren eine nun-
mehr zu vollstreckende Jugendstrafe verhängt wurde.

Bei der Formulierung in § 30 Abs. 2 JGG-E handelt es sich
um eine Folgeänderung.

Zu Nummer 6 (§ 31 Abs. 2 Satz 3 – neu – JGG)

In den Fällen, in denen ein Urteil, in dem ein Warnschuss-
arrest festgesetzt wurde, gemäß § 31 Abs. 2 JGG in eine
neue Entscheidung einzubeziehen ist, ist es sinnvoll, den be-
reits verbüßten Warnschussarrest stets auf die zu vollstre-
ckende Jugendstrafe anzurechnen.

Zu Nummer 7 (§ 57 Abs. 1 Satz 3 – neu – JGG)

Auch in den Fällen der nachträglichen Entscheidung über
die Aussetzung einer Jugendstrafe zur Bewährung („Vorbe-
währung“) erscheint es sinnvoll, dem Gericht die Möglich-
keit der Verhängung eines Warnschussarrestes zu eröffnen.
§ 8 Abs. 2 Satz 1a JGG-E wird daher auch in diesen Fällen
für entsprechend anwendbar erklärt.

Eine Anfechtung der Anordnung des Jugendarrestes kann
auf Grund der Einheitlichkeit der Entscheidung nach Maß-
gabe des § 59 Abs. 1 JGG nur gemeinsam mit der Entschei-
dung über die Aussetzung erfolgen.

Zu Nummer 8 (§ 59 Abs. 1 Satz 1 JGG)

Durch die Änderung in § 59 Abs. 1 Satz 1 JGG-E soll zum
Ausdruck gebracht werden, dass die sofortige Beschwerde
auch dann zulässig ist, wenn gleichzeitig mit der Entschei-
dung, durch die die Aussetzung der Jugendstrafe angeordnet
oder abgelehnt wird, auch die Anordnung des Warnschuss-
arrestes angegriffen wird.

Zu Nummer 9 (§ 76 Satz 1 JGG)

Das Fahrverbot nach § 15a wird als Zuchtmittel bereits vom
Wortlaut des § 76 Satz 1 („Zuchtmittel verhängen“) erfasst,
so dass eine gesonderte Erwähnung entbehrlich ist. Das
Fahrverbot nach § 44 StGB, das bisher in § 76 Satz 1 ange-
sprochen wurde, soll im Jugendstrafrecht keine Anwendung
finden, vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2.

Zu Nummer 10 (§ 78 Abs. 3 Satz 3 – neu – JGG)

Mit der Neuregelung soll dem Jugendrichter im vereinfach-
ten Jugendverfahren die Möglichkeit gegeben werden, ge-
gen den der Verhandlung ferngebliebenen Angeklagten Vor-
führungs- oder Haftbefehl gemäß § 230 StPO zu erlassen.
Die Einführung dieser Möglichkeit lässt eine erweiterte An-
wendung des vereinfachten Verfahrens erwarten und dient
der Verfahrensbeschleunigung.

Zu Nummer 11 (§ 87 Abs. 4 Satz 2 – neu – JGG)

Durch diese Vorschrift soll zum Ausdruck gebracht werden,
dass ein Warnschussarrest, der noch nicht verbüßt ist, nicht
mehr zu vollstrecken ist, wenn die Bewährungsaussetzung
widerrufen wurde.

Zu Nummer 12 (§ 105 JGG)

Zu den Buchstaben a und b (Absätze 1, 1a – neu –)

Durch die Gliederung und Formulierung der Vorschrift
kommt stärker als bisher zum Ausdruck, dass der Regelfall
die rechtliche Gleichstellung der Heranwachsenden mit den
Erwachsenen ist und nur ausnahmsweise bei erheblichen
Entwicklungsverzögerungen die Anwendung von Jugend-
strafrecht in Betracht kommt.
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Der Begriff der Jugendverfehlung und die Differenzierung
zwischen den bisherigen Nummern 1 und 2 in § 105 Abs. 1
JGG a. F. wird ebenso aufgegeben wie die Anknüpfung an
einen tatsächlich nicht bestehenden Normtyp des Jugend-
lichen.

Die Feststellung, ob der Täter entwicklungsmäßig „noch
einem Jugendlichen gleichstand“ oder ob eine „Jugendver-
fehlung“ vorliegt, erfordert nach geltendem Recht einen
Vergleich des Täters mit einem „normalen“ Jugendlichen.
Hierbei handelt es sich aber um eine fiktive Größe, die in
der Realität mit ihren vielfältigen Abstufungen und Nuan-
cen keine Entsprechungen findet. Ein empirisch abgesi-
chertes Leitbild eines „normalen“ Jugendlichen konnte die
Wissenschaft bisher nicht erbringen (vgl. Eisenberg, JGG,
9. Aufl. 2002, § 105 Rn. 7). Die Beurteilung der Frage, ob
Jugendstrafrecht oder allgemeines Strafrecht anzuwenden
ist, hängt daher häufig von äußerlichen Umständen und
Zufälligkeiten ab. Zum Teil wird sogar die Auffassung ver-
treten, dass die Entscheidungen nach § 105 Abs. 1 JGG in
einem im Hinblick auf den Bestimmtheitsgrundsatz des Ar-
tikels 103 Abs. 2 GG problematischen Ausmaß von der
Subsumtion normativer Begriffe abhängt (vgl. Eisenberg,
a. a. O., Rn. 3).

Die dadurch hervorgerufenen Schwierigkeiten bei der
Rechtsanwendung können in der Praxis zu Rechtsunsicher-
heit und Rechtsungleichheit führen (vgl. Brunner/Dölling,
JGG, 11. Aufl. 2002, Einleitung II Rn. 2).

Der Begriff der „Jugendverfehlung“ nach § 105 Abs. 1
Nr. 2 JGG hat sich zudem als zu unbestimmt und in seinem
Verhältnis zur Regelung in § 105 Abs. 1 Nr. 1 JGG als pro-
blematisch erwiesen. Es erscheint daher vorzugswürdig, auf
diesen Begriff völlig zu verzichten und ausschließlich auf
die Entwicklung des Heranwachsenden abzustellen. Die
Anwendung von Jugendstrafrecht ist nur dann gerechtfer-
tigt, wenn eine erhebliche Verzögerung in der sittlichen oder
geistigen Entwicklung vorliegt. Das Vorliegen dieser Vor-
aussetzung ist im Einzelfall festzustellen, eine schematische
Bejahung von Entwicklungsverzögerungen ist nicht ge-
rechtfertigt. Die Entwicklungsverzögerung muss dabei so
schwer wiegend sein, dass es ausnahmsweise sinnvoll er-
scheint, den Heranwachsenden nicht wie einen Erwachse-
nen, sondern noch wie einen Jugendlichen zu behandeln
und das erzieherische Instrumentarium des Jugendstraf-
rechts anzuwenden.

Ferner wird klargestellt, dass die Anwendung des Jugend-
strafrechts nur bei solchen Tätern in Betracht kommt, die
mit den jugendspezifischen Maßnahmen des JGG noch zu
erreichen sind. Sind solche erzieherischen Maßnahmen zum
Zeitpunkt der richterlichen Entscheidung nicht (mehr) erfor-

derlich oder von vornherein aussichtslos, gilt das allge-
meine Strafrecht, das allerdings bei der Ahndung der Straf-
taten auch die Berücksichtigung erheblicher Reifeverzöge-
rungen zum Zeitpunkt der Tat in vielfältiger Weise – z. B.
durch die Annahme eines minder schweren Falles – zulässt.

Zu Buchstabe c (Absatz 3)

Dem Gericht wird die Möglichkeit eingeräumt, in Fällen, in
denen für die Aburteilung von Straftaten Heranwachsender
(ausnahmsweise) Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt,
bei schwersten Straftaten auf Grund der Schwere der Schuld
eine Jugendstrafe von bis zu fünfzehn Jahren zu verhängen.

Zu Nummer 13 (§ 124 JGG)

Die Einführung des Fahrverbots als weiteres Zuchtmittel im
Jugendgerichtsgesetz würde eine Anpassung der Anlage I
Kapitel III Sachgebiet C Abschnitt III Nr. 3 Buchstabe c
und d des Einigungsvertrags notwendig machen. Dort
wurde der Begriff des „Zuchtmittels“ nicht für das Beitritts-
gebiet übernommen, sondern im Jugendgerichtsgesetz je-
weils durch die Wörter „Verwarnung, Erteilung von Auf-
lagen und Jugendarrest“ ersetzt. Im Interesse der Übersicht-
lichkeit und sprachlicher Klarheit schlägt der Entwurf vor,
diese Aufzählung nicht um das Wort „Fahrverbot“ zu ergän-
zen, sondern den Begriff des „Zuchtmittels“ bundesweit
einzuführen.

Zu Artikel 2 (§§ 13, 60 BZRG)

Bei der Änderung des § 13 Abs. 1 Nr. 1 Halbsatz 1 BZRG
sieht der Entwurf die Eintragung des Jugendarrestes, der ge-
mäß § 8 Abs. 2 Satz 1a i. V. m. § 57 Abs. 1 Satz 3 JGG-E
neben einer nachträglichen Strafaussetzung zur Bewährung
verhängt worden ist, in das Zentralregister vor. Die Eintra-
gung des im Urteil angeordneten Warnschussarrestes wird
durch die bereits geltende Vorschrift des § 5 Abs. 2 BZRG
geregelt.

In § 13 Abs. 2 Satz 2 und § 60 Abs. 1 Nr. 3 BZRG-E wird
die Möglichkeit berücksichtigt, Jugendarrest neben der
Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe anzuordnen.

Zu Artikel 3 (§ 21 StVG)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu dem neu geschaf-
fenen § 15a JGG-E. Die Sanktionierung etwaiger Verstöße
soll die Einhaltung des Fahrverbots gewährleisten.

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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Anlage 2

Stellungnahme der Bundesregierung

I. Allgemeiner Teil

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass der Entwurf
des Bundesrates das – auch von ihr angestrebte – Ziel, die
Bekämpfung der Jugendkriminalität zu verbessern, nicht er-
reicht. Sie tritt den vorgeschlagenen Regelungen daher
nachdrücklich entgegen.

Die Vorschläge des Bundesrates sind nicht neu. Sie sind teil-
weise schon mehrmals erfolglos Gegenstand von Gesetzge-
bungsverfahren gewesen (vgl. nur Bundesratsdrucksache
459/98, 449/99, 850/02, jeweils vom Bundesrat abgelehnt,
sowie Bundestagsdrucksache 14/3189, vom Deutschen
Bundestag in 2. Lesung abgelehnt). Die Fachöffentlichkeit
steht den Vorschlägen ebenfalls ablehnend gegenüber. Der
25. Deutsche Jugendgerichtstag in Marburg im September
2001, die 2. Jugendstrafrechtsreform-Kommission der DVJJ
im August 2002 und der 64. Deutsche Juristentag in Berlin
im September 2002 lehnten die Änderungsvorschläge klar
ab. Auch die Teilnehmer des 27. Strafverteidigertages in
Leipzig im März 2003 sprachen sich zumeist gegen die
Verschärfungsforderungen aus. Neue Argumente, die die
bekannten Vorschläge nunmehr rechtfertigen würden, sind
ebenso wenig ersichtlich wie empirische oder kriminologi-
sche Argumente. Ihre Umsetzung würde im Hinblick auf
das angestrebte Ziel vielmehr kontraproduktiv wirken.

II. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des Jugendgerichts-
gesetzes)

Zu den Nummern 1, 4 bis 8, 11 (Änderung von § 8
Abs. 2, § 26 Abs. 3,
§§ 30, 31 Abs. 2, § 57
Abs. 1, § 59 Abs. 1
Satz 1, § 87 Abs. 4
JGG – Warnschuss-
arrest)

Aus Sicht der Bundesregierung ist ein „Warnschussarrest“
nicht erforderlich, um dem Fehlverständnis zu begegnen,
die Aussetzung einer Jugendstrafe zur Bewährung sei ge-
wissermaßen ein „Freispruch zweiter Klasse“. Das Jugend-
gericht kann dieser Vorstellung durch geeignete Auflagen
und Weisungen sowie eine eindringliche Belehrung über die
Bedeutung der Bewährungszeit und die Verhaltensanforde-
rungen in der Bewährungszeit entgegentreten.

Der vom Bundesrat vorgeschlagene Arrest neben Ausset-
zung der Vollstreckung oder Aussetzung der Entscheidung
über die Verhängung einer Jugendstrafe ist außerdem nach
Auffassung der Bundesregierung, der Wissenschaft und der
Fachverbände keine geeignete Sanktion. Der Warnschussar-
rest birgt die Gefahr einer stigmatisierenden und entsoziali-
sierenden Wirkung in sich, die zu einer Festigung des
Selbstbildes des jugendlichen Straftäters als „Krimineller“

führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass ein verharm-
losender Eindruck vom Vollzug entsteht.

Schließlich lehnt die Bundesregierung einen Warnschuss-
arrest auch deshalb ab, weil die Vollstreckung des Arrestes
regelmäßig nicht kurzfristig nach dem Urteil erfolgen
würde, sondern erst Monate später nach Rechtskraft. Zu die-
ser Zeit können im Rahmen der Bewährung längst positive
Ansätze gelegt oder ausgebaut worden sein, die nun aufs
Spiel gesetzt würden. Darüber hinaus würde die Einführung
des Arrestes als Sanktionsmöglichkeit neben einer Jugend-
strafe unter Aussetzung zur Bewährung gegen die Systema-
tik des Jugendgerichtsgesetzes verstoßen; Jugendarrest und
Jugendstrafe zielen auf unterschiedliche Tätergruppen ab
und sollten deshalb nicht miteinander verknüpft werden.

Zu den Nummern 1, 3, 9, 13 (Änderung von § 8 Abs. 2
und Abs. 3, §§ 15a – neu –,
§ 76 Satz 1, § 124 JGG –
Fahrverbot)

Die Verhängung eines Fahrverbots ist nach geltendem Recht
auf Grund des offenen Weisungskatalogs des § 10 JGG als
Erziehungsmaßregel schon jetzt zulässig. Zur besseren Be-
kämpfung der Jugendkriminalität kann diese Maßregel we-
gen der besonderen Bedeutung von Kraftfahrzeugen für die
Mobilität von Jugendlichen und Heranwachsenden und den
damit verbundenen hohen Prestigewert wirkungsvoll sein.
Die Bundesregierung hält ein Fahrverbot jedoch nur dann
für sinnvoll, wenn ein Verkehrsbezug besteht, das heißt, das
Fahrverbot sollte nur für Verkehrsdelikte oder solche De-
likte in Betracht kommen, bei denen das Kraftfahrzeug als
Tatmittel oder -werkzeug eingesetzt wird. Die Bundesregie-
rung wird deshalb prüfen, ob die Regelung des Fahrverbots
im JGG im Zusammenhang mit der anstehenden Reform
des allgemeinen Sanktionensystems (§ 44 StGB) zu ändern
ist.

Zu Nummer 2 (Änderung von § 10 Abs. 1 Satz 3 JGG –
Meldepflicht)

Die Einführung einer Meldepflicht wird von der Bundes-
regierung schon mangels praktischen Bedürfnisses abge-
lehnt. Der offene Katalog des § 10 JGG erlaubt bereits heute
bei Bedarf im Einzelfall eine entsprechende Weisung. Eine
ausdrückliche Aufnahme in den Weisungskatalog würde zu
einer Aufwertung der Meldepflicht in ihrer allgemeinen Be-
deutung führen, die ihrem generell eher geringen „erzieheri-
schen“ Wert nicht entspräche. Es bestünde zudem die Ge-
fahr, dass sie in der Praxis teilweise als Verlegenheitssank-
tion oder als zusätzliches Ahndungsmittel entgegen ihrem
gesetzlichen Charakter als Erziehungsmaßregel verwandt
würde. In diesen Fällen würde sie aber lediglich eine unnö-
tige Belastung darstellen und von den jungen Verurteilten
möglicherweise – in erzieherischer Hinsicht nachteilig – als
Schikane empfunden und so eine verhaltensändernde Ein-
sicht eher behindern. Nach Ansicht der Bundesregierung
bietet die Lösung des geltenden Rechts dagegen eine grö-
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ßere Aussicht, dass die Meldepflicht nur dann auferlegt
wird, wenn sie auf Grund der konkreten Umstände sinnvoll
erscheint.

Zu Nummer 10 (Änderung von § 78 Abs. 3 JGG – Vor-
führungs-/Haftbefehl im vereinfachten
Jugendverfahren)

Dem im Entwurf des Bundesrates enthaltenen Vorschlag,
die Anordnung der Vorführung im vereinfachten Jugendver-
fahren zuzulassen, steht die Bundesregierung grundsätzlich
aufgeschlossen gegenüber. Anders als im Entwurf vorgese-
hen, sollte dies nach Ansicht der Bundesregierung aber
nicht durch Inbezugnahme von § 230 StPO geschehen, son-
dern durch eine eigenständige Regelung im JGG.

Weiter verfolgt der Entwurf des Bundesrates erneut das
Ziel der Einführung einer verfahrenssichernden Haft für
Jugendliche im vereinfachten Jugendverfahren. Zu diesem
Vorschlag hat die Bundesregierung bereits im Rahmen eines
früheren Entwurfs eine Stellungnahme (Bundestagsdruck-
sache 14/5014, S. 7) abgegeben, auf die hier schon zur Ver-
meidung von Wiederholungen verwiesen werden darf.

Zu Nummer 12 (Änderung von § 105 JGG – weitge-
hende Herausnahme der Heranwach-
senden aus dem Jugendstrafrecht und
Jugendstrafe bis zu 15 Jahren für He-
ranwachsende)

Die Bundesregierung hält die – wortgleich auch in dem
kürzlich vom Bundesrat abgelehnten Gesetzesantrag Bay-
erns zum Schutz der Bevölkerung vor schweren Straftaten
(Bundesratsdrucksache 850/02 vom 13. November 2002)
enthaltene – Forderung, grundsätzlich das allgemeine Straf-
recht auf Heranwachsende anzuwenden, für verfehlt. Das
häufig verwendete Argument, nach allgemeinem Strafrecht
werde generell härter sanktioniert, ist empirisch nicht be-
legt. Ebenso wenig ist bewiesen, dass eine pauschal härtere
Sanktionierung eine bessere Kriminalitätsbekämpfung er-
möglichen würde – die kriminologischen Erkenntnisse
deuten eher auf das Gegenteil hin. Vor allem aber hält das
Jugendstrafrecht auch für diese Altersgruppe ein ihrer
Entwicklung besser angepasstes und differenzierteres Reak-
tionsinstrumentarium als das allgemeine Strafrecht bereit.
Mit dem allgemeinen Strafrecht wären die Sanktionsmög-
lichkeiten im Wesentlichen auf (ganz überwiegend) Geld-
strafe und Freiheitsstrafe beschränkt. Dies würde aber in der

Regel sicher nicht zu einer besseren Einwirkung zur Ver-
meidung künftiger Straffälligkeit und damit auch zu keinem
besseren Schutz der Allgemeinheit führen. Hinzu kommt,
dass entwicklungspsychologischen Erkenntnissen zufolge
die Ausbildung sozialer Verhaltensweisen im Rahmen der
Adoleszenzphase heute bis weit in das dritte Lebensjahr-
zehnt hineinreicht. Auch vor diesem Hintergrund wird eine
in aller Regel nach allgemeinem Strafrecht vorgenommene
Ahndung der Straftaten Heranwachsender abgelehnt.

Durch die Forderung nach Anhebung der Jugendstrafe auf
bis zu 15 Jahre für Heranwachsende ist nach Ansicht der
Bundesregierung eine bessere Kriminalitätsbekämpfung
ebenfalls nicht zu erwarten. Unabhängig von der Unzuläs-
sigkeit der Verfolgung generalpräventiver Ziele im gelten-
den Jugendstrafrecht ist gerade im Bereich der hier betroffe-
nen schwersten Straftaten nach den vorliegenden empiri-
schen Erkenntnissen eine erhöhte Abschreckungswirkung
durch Strafverschärfung eher zweifelhaft. Spezialpräventiv
betrachtet verschlechtern sich – abgesehen von einer Siche-
rung durch längeren Einschluss – die Aussichten auf Reso-
zialisierung und künftige Rechtstreue durch lange Freiheits-
strafen ohnehin. Schließlich ist zu berücksichtigten, dass
junge Menschen ein ganz anderes Zeitempfinden und -erle-
ben haben als Erwachsene, so dass auch Freiheitsstrafen bis
zu 10 Jahren auf sie deutlich härter wirken als entspre-
chende Strafen bei Erwachsenen.

Ferner lehnt die Bundesregierung den Entwurf des Bundes-
rates schon deshalb ab, weil das Höchstmaß der Jugend-
strafe ganz generell und nicht lediglich für schwerste Ver-
brechen angehoben werden soll. Die Strafdrohung für He-
ranwachsende ginge im Einzelfall dann sogar über die für
Erwachsene geltende hinaus, auch wenn die Höchststrafe
letztlich nur in seltenen Extremfällen zur Anwendung kom-
men würde.

Ergänzend weist die Bundesregierung darauf hin, dass der
Gesetzgeber des 1. JGG von 1923 für Jugendliche das
Höchstmaß von 10 Jahren auch bei Straftaten für aus-
reichend hielt, die bei Erwachsenen mit Todesstrafe oder
lebenslanger Festungshaft bedroht waren. Dem Wunsch,
geschehenes Unrecht angemessen zu vergelten und Verbre-
chen so hart zu bestrafen, dass dem Ahndungsbedürfnis der
Gesellschaft Rechnung getragen wird, hat das Höchstmaß
von 10 Jahren seinerzeit genügt. Ein darüber hinausgehen-
des Ahndungsbedürfnis besteht nach Ansicht der Bundes-
regierung auch heute nicht.
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